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I. Bekanntmachung über die 19. Sitzung des Personalausschusses am Montag, dem 27.04.2026, 

17:00 Uhr, im Ältestenratszimmer, Rathaus, Maximilianstraße 12 
 

Tagesordnung 
 

  
B) Nichtöffentliche Sitzung 

  
1.-5.  Personalangelegenheiten 

 
6.  Informationen der Verwaltung 
  

FB 1-120 
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II. Bekanntmachung über die 4. Sitzung des Sportausschusses am Dienstag, dem 28.04.2026,  
17:00 Uhr, im Stadtratssitzungssaal, Rathaus, Maximilianstraße 12 

 

Tagesordnung 
 

A) Öffentliche Sitzung 
  

1.  Vorstellung des Vorsitzenden Bürgermeisters Herr Prof. Dr. Alexander Schubert 
 

2.  Renovierung der Ost-Sporthalle - Regelung des Spielbetriebs während der  
Sanierungsphase;  
Anfrage der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.04.2026 
 

3.  Informationen des Stadtsportverbands 
 

4.  Informationen der Verwaltung 
FB 3-350 

_______________________________________________ 

 

III. Festsetzung von Marktsonntagen 
 

Rechtsverordnung über die Festsetzung von Marktsonntagen in der Stadt Speyer an dem folgenden Tag: 
02.08.2026 
 
Aufgrund des § 12 des Landesgesetzes über Märkte, Messen und Ausstellungen (LMAMG) vom 3. April 
2014 wird für die Stadt Speyer folgende Rechtsverordnung erlassen: 
 

§ 1 
Im Stadtgebiet der Stadt Speyer dürfen an den oben genannten Sonntagen auf Antrag privilegierte Spe-
zialmärkte nach § 6 Abs. 2 LMAMG und Floh- und Trödelmärkte nach § 8 LMAMG jeweils in der Zeit von 
11.00 bis 18.00 Uhr festgesetzt werden. 
 

§ 2 
An den Marktsonntagen können mehrere Märkte nach § 6 Abs. 2 und § 8 LMAMG in der Stadt Speyer 
festgesetzt werden. 
 

§ 3 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Rechtsverordnung werden nach § 20 LMAMG geahn-
det. 
 

§ 4 
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 

Speyer, den 14.04.2026 
Stadtverwaltung Speyer 
gez. Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin 

FB 2-210 

_______________________________________________ 
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IV. Öffentliche Zustellung – Zwangsstillegung wegen Steuerrückstände SP-DP13 
 

Frau Paulina Slazyk, zuletzt wohnhaft in 67346 Speyer, Benzstraße 3, wird hiermit aufgefordert entspre-
chend der Verfügung vom 17.04.2026 zu handeln und der Untersagung Folge zu leisten. Das Schreiben 
setzt Fristen in Gang, die rechtliche Auswirkungen auf den Adressaten haben und gilt hiermit als öffent-
lich zugestellt. 
 
Das Schreiben vom 17.04.2026 kann vom Adressaten oder seinem/seiner Bevollmächtigten bei der 
Stadtverwaltung Speyer, Führerscheinstelle, Industriestraße 23, Zimmer 3 + 4, 67346 Speyer, eingese-
hen werden. 

 
FB 2-230 

_______________________________________________ 
 
V. Öffentliche Zustellung - Verfügung zur Zwangsstillegung des Kraftfahrzeuges mit dem amtlichen 

Kennzeichen SP-O 1077 
 

Herrn Tim Puri, zuletzt wohnhaft 1. Gartenweg 16, 67346 Speyer, wird hiermit die Inbetriebnahme sei-
nes Kraftfahrzeuges mit dem amtl. Kennzeichen SP-O 1077 untersagt. Es wird die Außerbetriebssetzung 
von Amts wegen ausgesprochen.  
 
Das der Verfügung zugrunde liegende Schreiben vom 13.04.2026 kann bei der Stadtverwaltung Speyer, 
Bürgerbüro II, Industriestraße 23, Zimmer 3+4, 67346 Speyer eingesehen werden und gilt hiermit als öf-
fentlich zugestellt.  

 
 

FB 2-230 

_______________________________________________ 
 
VI. Satzung der Stadt Speyer über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften und Unterkünfte für 

Schutzsuchende vom 24.04.2026 

 

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl S. 153 BS 2020-1), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2024 (GVBl S. 473, 475), der §§ 1, 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) für Rheinland-Pfalz vom 20.06.1995 (GVBl S. 175), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 25.02.2025 (GVBl S. 62) hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 16.04.2026 folgende Satzung 
beschlossen: 

§ 1 Rechtsform und Anwendungsbereich 

(1) Obdachlosenunterkünfte und Gemeinschaftsunterkünfte sind die im Eigentum der Stadt Speyer oder 
von der Stadt Speyer angemietete Gebäude, Wohnungen und Räume zur Unterbringung von Ob-
dachlosen, Asylbegehrenden und Schutzsuchenden. 

(2) Die Stadt Speyer betreibt die Unterkünfte als öffentliche Einrichtung in Form einer unselbstständigen 
Anstalt des öffentlichen Rechts. 
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(3) Die Unterkünfte dienen der vorübergehenden Unterbringung von Personen, die obdachlos  
sind oder der vorübergehenden Unterbringung von Asylbegehrenden und Schutzsuchenden gemäß 
§§ 44 ff. und § 53 AsylG und § 1 Landesaufnahmegesetz, die der Stadt Speyer zugewiesen wurden. 

Die Unterkünfte sind nicht für eine dauernde Wohnnutzung bestimmt und entsprechen nicht immer 
den Anforderungen an eine wohnungsmäßige Versorgung. Die Unterkünfte genügen daher lediglich 
den Mindestanforderungen an eine Unterbringung zum Schutz vor Witterungseinflüssen und durch 
unfreiwillige Obdachlosigkeit drohende Gefahren. 

(4) Zu den Unterkünften gehören auch, sofern vorhanden, die Außenflächen, Abstellräume, Stellplätze 
und sonstigen Räumlichkeiten.  

(5) Obdachlos ist derjenige, der nicht Tag und Nacht über eine Unterkunft verfügt, die Schutz vor den 
Unbilden des Wetters bietet, Raum für die notwendigsten Lebensbedürfnisse lässt und insgesamt 
den Anforderungen an eine menschenwürdige Unterkunft entspricht.  

 

§ 2 Benutzungsverhältnis 

(1) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch auf die Unterbrin-
gung in einer bestimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen bestimmten Standards, Art 
und Größe besteht nicht. Gegebenenfalls müssen sich, insbesondere bei Zuweisung einzelner Zim-
mer, mehrere Nutzungsberechtigte eine Küche bzw. Badezimmer einer sog. Gemeinschaftsunter-
kunft teilen. 

(2) Die Unterkünfte werden in der Regel ohne Mobiliar zur Verfügung gestellt. Energieanschlüsse sind 
vorhanden.  

(3) Obdachlose Personen werden durch eine schriftliche Einweisungsverfügung unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufes in die Obdachlosenunterkunft eingewiesen. Die Einweisungs-verfügung 
wird in der Regel befristet erteilt. Die Stadt Speyer ist berechtigt, nach pflichtgemäßem Ermessen 
Umsetzungen innerhalb der Obdachlosen- und Gemeinschaftsunterkünfte zu verfügen. 

(4) Ohne Einwilligung der nutzenden Personen ist die Umsetzung in eine andere Unterkunft insbeson-
dere möglich, wenn 

1. die bisherige Unterkunft im Zusammenhang mit Abriss, Umbau-, Erweiterungs-, Erneuerungs- 
oder Instandsetzungsmaßnahmen geräumt werden muss, 

2. der Stadt Speyer die Verfügungsgewalt über die Unterkunft entzogen bzw. ein Miet- oder Nut-
zungsverhältnis mit dem Vermieter von Wohnraum beendet wird, 

3. die bisherige Unterkunft unterbelegt ist, z.B. bei Belegung eines Doppelzimmers durch eine Ein-
zelperson oder 

4. die nutzende Person Satzungsbestimmungen oder die Hausordnung trotz Abmahnung nicht ein-
hält oder ihr Verhalten Anlass zu Konflikten gibt, bei denen eine sofortige Umsetzung erfolgen 
muss. 
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§ 3 Auskunftspflicht 

Die Bewohner der Unterkünfte und Personen, die dort untergebracht werden wollen, haben den Beauf-
tragten der Stadt Speyer auf Verlangen Auskünfte über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen. Dies 
soll die Prüfung ermöglichen, ob eine Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft notwendig ist oder 
ob nicht vielmehr dem Betroffenen zuzumuten ist, sich im Rahmen der Selbsthilfe auf dem freien Woh-
nungsmarkt eine Unterkunft zu besorgen. 

 

§ 4 Beginn und Ende der Nutzung 

(1) Das Benutzungsverhältnis bei obdachlosen Personen beginnt mit dem Zeitpunkt der Einweisung in 
die Unterkunft. Das genaue Datum ergibt sich aus der schriftlichen Einweisungsverfügung der Stadt 
Speyer. 

Das Benutzungsverhältnis bei schutzsuchenden Personen beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die 
Nutzungsberechtigten die Unterkunft beziehen. Voraussetzung des Bezugs ist eine Zuweisung durch 
die zuständige Landesbehörde. 

(2) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt grundsätzlich durch schriftliche Verfügung der 
Stadt Speyer mit Datumsbenennung. Ferner endet das Benutzungsverhältnis durch freiwillige Auf-
gabe der Unterkunft durch die nutzende Person oder durch dessen Ableben. Mit der Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses sind die untergebrachten Personen zur Räumung der Unterkunft verpflich-
tet. Soweit die Benutzung der Unterkunft über den in der Verfügung angegebenen Zeitpunkt hinaus 
fortgesetzt wird, endet das Benutzungsverhältnis mit dem Tag, an dem die Stadt Speyer die Unter-
kunft in geräumtem und besenreinem Zustand wieder übernimmt.  

(3) Das Benutzungsverhältnis kann bei begründetem Anlass jederzeit aufgehoben werden. Dies gilt ins-
besondere, wenn: 

- der Grund für die Einweisung weggefallen ist, 

- die Unterkunft im Zusammenhang mit Umbau-, Erweiterungs-, Erneuerungs- oder Instandset-
zungsarbeiten geräumt werden muss, 

- die nutzungsberechtigte Person die Unterkunft über einen Zeitraum von zwei Wochen ohne An-
gabe von Gründen nicht nutzt, 

- die Unterkunft verkauft wird, 

-  die nutzungsberechtigte Person die Unterkunft nicht mehr selbst bewohnt oder sie nur zur 
Aufbewahrung von Hausrat verwendet wird, 

- bei angemieteter Unterkunft das Mietverhältnis zwischen der Stadt Speyer und Dritten beendet 
wird, 

- ein wiederholter Verstoß gegen die Satzung und/oder Hausordnung vorliegt, 

- die Untergebrachten Anlass zu Konflikten geben, die zu einer Beeinträchtigung der Hausgemein-
schaft oder zu Gefährdungen von Hausbewohner*innen, Beschäftigten der Stadt Speyer und/ 
oder Nachbarn führen und die Konflikte nicht auf andere Weise beseitigt werden können, 

- Selbsthilfe zumutbar ist. 
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§ 5 Pflichten bei der Nutzung, zustimmungsbedürftige Handlungen 

(1) Die überlassenen Räume dürfen nur von nutzungsberechtigten Personen und grundsätzlich nur zu 
Wohnzwecken benutzt werden. Es ist verboten, ein Gewerbe in der Unterkunft auszuüben.  

(2) Soweit die nutzungsberechtigte Person Kenntnis davon erlangt, dass sie die Unterkunft über einen 
Zeitraum von mehr als zwei Wochen dauerhaft nicht nutzen wird (z.B. wegen Urlaub, Krankenhaus-
aufenthalt), hat sie dies der Stadt Speyer drei Tage vor Beginn der Abwesenheit mitzuteilen. Falls 
keine Benachrichtigung erfolgt, ist nach Ablauf der zwei Wochen davon auszugehen, dass die Unter-
kunft freiwillig aufgegeben wurde. Eventuell vorhandenes Mobiliar und sonstige Gegenstände wer-
den für einen Zeitraum von einer Woche auf Kosten der Nutzungsberechtigten verwahrt und im An-
schluss entsorgt.  

(3) In die zugewiesenen Unterkünfte dürfen nur diejenigen Gegenstände eingebracht werden, die für 
den vorübergehenden Aufenthalt in der Unterkunft unbedingt erforderlich sind. In den Fluren, im 
Keller und Speicher, im Hof sowie in den übrigen gemeinschaftlich genutzten Räumen dürfen Gegen-
stände nicht aufgestellt oder abgestellt werden. Motorfahrzeuge, Fahrräder und Kinderwagen dür-
fen nur an den zugewiesenen Plätzen abgestellt werden. 

Gegenstände, die unsachgemäß gelagert oder abgestellt werden, werden ohne weitere Ankündigung 
umgehend entsorgt. 

(4) Zurückgelassene Gegenstände, bei denen nach Art und Güte davon auszugehen ist, dass die einge-
wiesenen Personen das Eigentum daran aufgegeben haben, werden nicht untergestellt. Von Unge-
ziefer befallene Gegenstände werden ebenfalls nicht untergestellt. Vorgenannte Gegenstände wer-
den durch die Stadt Speyer kostenpflichtig entsorgt. 

(5) Besuche sind nur in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr zulässig. Außerhalb dieser Zeiten ist 
der Aufenthalt nicht berechtigter Personen in sämtlichen Räumen nicht gestattet. 

(6) Schlüssel sind beim Auszug vollzählig zurückzugeben. In Verlust geratene Hausschlüssel werden auf 
Kosten des/der Nutzungsberechtigten ersetzt. Werden die Wohnraumschlüssel nicht vollständig zu-
rückgegeben, wird der Schließzylinder auf Kosten der nutzungsberechtigten Person ausgetauscht. 
Das Tauschen der Schließzylinder, die eigenmächtige Anfertigung von Zweitschlüsseln und die Wei-
tergabe des Hausschlüssels an Dritte ist untersagt. 

(7) Die nutzungsberechtigte Person ist dazu verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Reinigung, eine den 
Bestimmungen der kommunalen Abfallsatzung entsprechende Müllentsorgung sowie für eine aus-
reichende Lüftung und Heizung der überlassenen Unterkunft zu sorgen. Ihr obliegt die Durchführung 
der Straßenreinigung sowie der Räum- und Streupflicht (gilt nicht für Gemeinschaftsunterkünfte). 
Nähere Einzelheiten ergeben sich aus den Bestimmungen der Straßenreinigungssatzung der Stadt 
Speyer in der jeweils gültigen Fassung. 

(8) Der nutzungsberechtigten Person ist es untersagt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Stadt 
Speyer,  

1. Dritte in der Unterkunft unentgeltlich oder entgeltlich aufzunehmen, 
2. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwecken zu nutzen, 
3. ein Tier in der Unterkunft zu halten und 
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4. Um-, An- oder Einbauten sowie Installationen oder andere Veränderungen an der baulichen Sub-
stanz der Unterkunft und dem überlassenen Zubehör vorzunehmen. 

Die Zustimmung wird grundsätzlich nur dann erteilt, wenn die nutzungsberechtigte Person eine Er-
klärung abgibt, dass sie die Haftung für alle Schäden, die durch die besondere Benutzung verursacht 
werden können, ohne Rücksicht auf eigenes Verschulden übernimmt und die Stadt Speyer insofern 
von Ansprüchen Dritter freistellt. Die Zustimmung kann befristet und mit Auflagen versehen erteilt 
werden. Insbesondere sind die Zweckbestimmung der Unterkunft, die Interessen der Haus- und 
Wohngemeinschaft sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung zu beachten. Die 
Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden, wenn Auflagen oder sonstige Nebenbestimmungen 
nicht eingehalten, Hausbewohner oder Nachbarn belästigt oder die Unterkunft bzw. das Grundstück 
beeinträchtigt werden. Die Stadtverwaltung Speyer kann darüber hinaus alle erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen, um den Betriebszweck zu erreichen, bzw. wiederherzustellen. 

(9) Die Beauftragten der Stadt Speyer sind berechtigt, die Unterkünfte nach kurzfristiger vorheriger 
Ankündigung zwischen 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu betreten. Die Ankündigung soll am Vortag erfol-
gen. Sie haben sich dabei den Nutzungsberechtigten auf deren Verlangen auszuweisen. Bewohnen 
mehrere Personen eine Unterkunft, genügt die Ankündigung gegenüber einem Benutzer/einer Be-
nutzerin. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft ohne Ankündigung jederzeit betreten werden. 
Hierzu hält die zuständige Stelle Eingangsschlüssel der Unterkünfte bereit 

(10) Es ist verboten, Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Unterkunft zu lagern und/oder mit 
sich zu führen. Hierbei ist es unerheblich, ob die Waffen nach den Vorschriften des Waffengesetzes 
erlaubnisfrei oder erlaubnispflichtig sind. 

 

§ 6 Behandlung der Unterkünfte 

(1) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, die zugewiesenen Räume samt dem überlassenen 
Zubehör pfleglich zu behandeln. Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird eine 
Vorkehrung zum Schutz dieser oder des Grundstücks gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr erfor-
derlich, so hat die nutzungsberechtigte Person dies der Stadt Speyer unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Die nutzungsberechtigte Person haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihr oblie-
genden Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders, wenn technische Anlagen und sonstige 
Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassenen Räume nur unzureichend gelüftet, geheizt 
oder gegen Frost geschützt werden. Insoweit haftet die nutzungsberechtigte Person auch für das 
Verschulden von Dritten, die sich mit seinem/ihrem Willen in der Unterkunft aufhalten. 

(3) Die Stadt Speyer kann bauliche oder sonstige Veränderungen der Unterkunft, welche die nutzungs-
berechtigte Person vorgenommenen hat, auf dessen/deren Kosten beseitigen oder beseitigen lassen 
und insoweit den früheren Zustand wiederherstellen lassen. Vereinbarungen im Sinne des § 5 Absat-
zes 8 Ziffer 4 bleiben unberührt. 

(4) Die Stadt Speyer erstattet den Nutzungsberechtigten keine Kosten für eine von diesen veranlasste 
oder in Auftrag gegebene Mängelbeseitigung. 
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§ 7 Hausordnungen 

(1) Die nutzungsberechtigte Person ist zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen Rücksicht-
nahme verpflichtet. 

(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den einzelnen Unterkünften können besondere Hausordnun-
gen, in denen insbesondere die Reinigung der Gemeinschaftsanlagen und –räume bestimmt werden, 
erlassen werden. 

 

§ 8 Räumung der Unterkünfte 

(1) Die nutzungsberechtigte Person hat die Unterkunft nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses in 
dem Zustand herauszugeben, in dem sie bei Beginn übernommen worden ist. Werden Gegenstände 
zurückgelassen, gehen sämtliche im Zusammenhang mit der Entsorgung entstehenden Kosten zu 
Lasten der Nutzungsberechtigten. 

(2) Sowohl vor dem Einzug als auch beim Auszug werden die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten 
gemeinsam durch die Nutzungsberechtigten sowie eine/n Vertreter/in der Stadt Speyer besichtigt 
und auf bestehende Mängel und Schäden hin überprüft. Zu diesem Zweck wird beim Ein- bzw. Aus-
zug ein Übergabeprotokoll gefertigt, von dem jede Partei eine Ausfertigung erhält. 

(3) Alle Schlüssel, auch die von Nutzungsberechtigten selbst nachgemachten, sind der Stadt Speyer bei 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses zu übergeben. Die nutzungsberechtigte Person haftet für 
alle Schäden, die der Stadt oder einem/r Benutzungsnachfolger/in aus der Nichtbefolgung dieser 
Pflicht entstehen. 

(4) Räumt eine eingewiesene Person die Unterkunft nicht, obwohl gegen sie eine bestandskräftige oder 
vorläufig vollstreckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung durch unmittelbaren 
Zwang nach Maßgabe des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes vollzogen werden. Dasselbe gilt 
für die Räumung einer Unterkunft nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch schriftliche 
Verfügung. 

 

§ 9 Haftung und Haftungsausschluss 

(1) Die nutzungsberechtigte Person haftet gegenüber der Stadt Speyer für alle Schäden und Kosten, die 
sie vorsätzlich oder fahrlässig an den zur Verfügung gestellten Räumen, dem überlassenen Zubehör, 
dem Gebäude sowie den hierzu gehörenden Anlagen verursacht. Sie haftet auch für Schäden, die 
durch schuldhafte Verletzung der ihr obliegenden Sorgfalts- und Anzeigepflichten entstehen, insbe-
sondere, wenn technische Anlagen oder andere Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlas-
sene Unterkunft nur unzureichend gereinigt, gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt wird. Auch 
für das Verschulden von Haushaltsangehörigen und Dritten, die sich mit Willen des Nutzungsberech-
tigten in der Unterkunft aufhalten, haftet die nutzungsberechtigte Person. 

(2) Personen, die eine Unterkunft gemeinsam nutzen, sind Gesamtschuldner. Sie haften jedoch nur an-
teilig, wenn sie gemeinsam eine Unterkunft nutzen, ohne verwandtschaftlich oder durch eine ehe-
ähnliche Gemeinschaft miteinander verbunden zu sein (Wohngemeinschaft). 
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(3) Die Haftung der Stadt, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegenüber den Nutzungsberechtigten 
und Besuchern beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  

 

§ 10 Personenmehrheit als Nutzungsberechtigte 

(1) Erklärungen, deren Wirkungen eine Personenmehrheit berühren, müssen von oder gegenüber allen 
Nutzungsberechtigten abgegeben werden. 

(2) Jede/r Nutzungsberechtigte muss Tatsachen, die das Benutzungsverhältnis berühren oder einen Er-
satzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen, wenn sie in ihrer/seiner Person oder in 
dem Verhalten eines Haushaltsangehörigen oder eines Dritten, der sich mit seinem / ihrem Willen in 
der Unterkunft aufhält, ihre Ursache haben. 

 

§ 11 Gebührenpflicht und Gebührenschuldner 

(1) Die Stadt Speyer erhebt für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften nach Maß-
gabe dieser Satzung Benutzungsgebühren. 

(2) Für die Benutzung der in den Obdachlosenunterkünften in Anspruch genommenen Räume werden 
Gebühren erhoben. Der tatsächlichen Benutzung steht das Recht zur Benutzung gleich. 

(3) Gebührenschuldner sind diejenigen, denen durch eine Einweisung das Nutzungsrecht für eine Ob-
dachlosen- oder Gemeinschaftsunterkunft eingeräumt worden ist. Für die Gebührenpflicht bei meh-
reren Nutzern einer Unterkunft gelten die Bestimmungen über die gesamtschuldnerische Verpflich-
tung gemäß § 9 Absatz 2 entsprechend. 

(4) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft und endet mit dem Tag der Räumung 
und Rückgabe aller Schlüssel der Unterkunft. Eine vorübergehende Nichtnutzung der Unterkunft ent-
bindet die nutzende Person nicht von der Zahlungsverpflichtung.  

 

§ 12 Benutzungsgebühr 

(1) Die Höhe der Gebühr für die Benutzung der Unterkünfte und die Betriebskosten richten sich im Ein-
zelfall nach den Aufwendungen, die der Stadtverwaltung Speyer für die jeweils zugewiesene Unter-
kunft entstehen; sie werden im Gebührenbescheid jeweils konkretisiert. Die Benutzungsgebühren 
werden durch schriftlichen Gebührenbescheid festgesetzt. Sie werden für zurückliegende Zeiträume 
zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids, für zukünftige Zeiträume in Höhe einer 
Monatsgebühr jeweils monatlich im Voraus zum dritten Tage eines jeden Monats zur Zahlung fällig. 

(2) Die Benutzungsgebühr wird in der Regel als Monatsgebühr erhoben. Wird die Unterkunft erst im 
Laufe eines Kalendermonats zugewiesen, entsteht nur eine anteilige Gebührenschuld. Dabei wird für 
jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr zu Grunde gelegt. Wird die Unterkunft im 
Laufe eines Kalendermonats geräumt und war dieser Umstand der Stadt bereits vor Ablauf des vo-
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rangegangenen Kalendermonats ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, entsteht eine Gebüh-
renschuld nur bis zum Ablauf des Auszugstages. Wird die Unterkunft vom Nutzungsberechtigten 
nicht geräumt übergeben, endet die Gebührenschuld erst mit Ablauf des Tages, an dem die Unter-
kunft vollständig geräumt und besenrein wiederhergestellt ist. 

 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Nutzungsberechtigte/r einer Unterkunft vorsätzlich oder fahrlässig 

1. eine der in § 5 aufgegebenen Pflichten missachtet, 

2. Beauftragten der Stadt entgegen § 5 Absatz 9 den Zutritt zur Unterkunft verweigert, 

3. eine Vorschrift des § 6 über die Behandlung der Unterkünfte nicht befolgt, 

4. Bestimmungen einer aufgrund von § 7 Absatz 2 erlassenen Hausordnung nicht beachtet, 

5. eine Obdachlosenunterkunft nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses entgegen § 8 Absatz 1 
nicht in ordnungsgemäßem Zustand oder entgegen § 8 Absatz 3 die Schlüssel zur Unterkunft 
nicht fristgerecht vollständig zurückgibt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 24 Abs. 5 GemO in Verbindung mit § 17 Abs. 2 OwiG mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000,- € geahndet werden, im Falle des fahrlässigen Handelns bis zu 2.500,00 €. 

 

§ 14 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig wird die Satzung der Stadt Speyer über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften 
vom 29.07.2005 aufgehoben. 

 

Speyer, den 24.04.2026 
Stadtverwaltung Speyer 
gez. Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin 
 

Hinweis 

Im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung wird gemäß § 24 Abs. 6 Satz 2 GemO für Rheinland-Pfalz 
auf folgendes hingewiesen: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund dieses 
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig. 
Dies gilt nicht, wenn 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 
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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Hiermit wird bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen. 

 

FB 1-110 

_______________________________________________ 
 
VII. Öffentliche Zustellung gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG); 

Bescheid nach § 14 Gewerbeordnung (GewO) 
 

Die Firma F.A. Magin GmbH, eingetragen beim Amtsgericht Ludwigshafen unter HRB 64371, letzte be-
kannte Anschrift der Betriebsstätte in 67346 Speyer, Franz-Kirrmeier-Str. 4, wird hiermit der Verwal-
tungsakt und der Bescheid der Stadtverwaltung Speyer vom21.04.2026, AZ. 211/Un, nach § 14 Abs. 1 
Satz 3 Gewerbeordnung öffentlich zugestellt.  
 
Nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG kann eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn 
der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten nicht möglich ist.  
 
Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Speyer, Fachbereich II, Große Himmelsgasse 10, Zimmer 
205, 67346 Speyer, nach vorhergehender Terminvereinbarung unter Telefonnummer: 06232/14-2337 
eingesehen werden. 
 
Mit der Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

  

 
FB 2-210 

_______________________________________________ 
 

VIII. Öffentliche Zustellung-Verfügung zur Zwangsstillegung eines Kraftfahrzeuges wegen nicht  
entrichteter Kfz-Steuer 

 

Herrn Thomas Thiery, zuletzt wohnhaft in 67346 Speyer, Im Schifferle 4, wird hiermit aufgefordert ent-
sprechend der Verfügung vom 21.04.2026 zu handeln und der Untersagung des Pkw SP-Q 1084 Folge zu 
leisten. Das Schreiben setzt Fristen in Gang, die rechtliche Auswirkungen auf den Adressaten haben und 
gilt hiermit als öffentlich zugestellt. 
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Das Schreiben vom 21.04.2026 kann vom Adressaten oder seinem/seiner Bevollmächtigten bei der 
Stadtverwaltung Speyer, Führerscheinstelle, Industriestraße 23, Zimmer 3 + 4, 67346 Speyer, eingese-
hen werden. 

 
FB 2-230 

_______________________________________________ 

 
IX. Öffentliche Zustellung-Verfügung zur Zwangsstillegung eines Kraftfahrzeuges wegen nicht  

entrichteter Kfz-Steuer 
 

Herrn Thomas Thiery, zuletzt wohnhaft in 67346 Speyer, Im Schifferle 4, wird hiermit aufgefordert ent-
sprechend der Verfügung vom 21.04.2026 zu handeln und der Untersagung des Pkw SÜW-ZU 7 Folge zu 
leisten. Das Schreiben setzt Fristen in Gang, die rechtliche Auswirkungen auf den Adressaten haben und 
gilt hiermit als öffentlich zugestellt. 
 
Das Schreiben vom 21.04.2026 kann vom Adressaten oder seinem/seiner Bevollmächtigten bei der 
Stadtverwaltung Speyer, Führerscheinstelle, Industriestraße 23, Zimmer 3 + 4, 67346 Speyer, eingese-
hen werden. 

 
FB 2-230 

_______________________________________________ 
 
X. Öffentliche Zustellung - Verfügung zum Vollzug der Fahrzeug Zulassungsverordnung,  

Meldepflicht des Fahrzeughalters 
 

Herrn Thomas Thiery, zuletzt wohnhaft Im Schifferle 4, 67346 Speyer, wird hiermit der Betrieb seiner 
Kraftfahrzeuge mit den amtl. Kennzeichen: 
 

*             SP-Q 1084 / SÜW-ZU 7 / SÜW-TT 707 untersagt. 
 
Die Schreiben setzten Fristen in Gang, die rechtliche Auswirkungen auf den Adressaten haben und gel-
ten hiermit als öffentlich zugestellt. 
 
Die zu den Verfügungen zugrunde liegenden Schreiben vom 21.04.2026 können bei der Stadtverwaltung 
Speyer, Bürgerbüro II, Industriestraße 23, 67346 Speyer eingesehen werden und gelten hiermit als öf-
fentlich zugestellt.  

 
FB 2-230 

_______________________________________________ 
 
XI. Öffentliche Zustellung - Verfügung zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung eines Kraftfahr-     

zeuges 
 

Herrn Thomas Thiery, zuletzt wohnhaft Im Schifferle 4, 67346 Speyer, wird hiermit die Inbetriebnahme 
seiner Kraftfahrzeuge mit den amtl. Kennzeichen: 
 

* SP-Q 1084 / SÜW-ZU 7 / SÜW-TT 707 untersagt. 
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Die Schreiben setzten Fristen in Gang, die rechtliche Auswirkungen auf den Adressaten haben und gel-
ten hiermit als öffentlich zugestellt. 
 
Die zu den Verfügungen zugrunde liegenden Schreiben vom 21.04.2026 können bei der Stadtverwaltung 
Speyer, Bürgerbüro II, Industriestraße 23, 67346 Speyer eingesehen werden und gelten hiermit als öf-
fentlich zugestellt.  

 
FB 2-230 

_______________________________________________ 
 
XII. Information über folgende Ausschreibung: 
 

Umbau Spiel- und Sportanlage Haspelweg, Speyer 

 

Verfahren: 
Vergabenummer:  SSPE-2026-0030 
Vergabeordnung:  VOB 
Verfahrensart:   Öffentliche Ausschreibung 
Art des Auftrags:  Bauleistung 
Leistungsort:  Haspelweg, Speyer 
Leistungsbeginn:  10.08.2026 
Leistungsende:  30.10.2026, Fertigstellungspflege Oktober 2027 
 
Kurzbeschreibung der Leistung: 

- Baustelleneinrichtung, Baustraße, Baumschutz 
- Abbruch bestehender Flächen und Ausstattung inkl. Entsorgung 
- Erdarbeiten (Aushub Fallschutz, Geländemodellierung) 
- Neubau von Wegen und Spielflächen 
- Neue Spielfläche am Streetballkorb 
- Einbau von Spielgeräten, Sitzmöbeln, Findlingen 
- Umsetzung vorhandener Sportgeräte 
- Aufstellung Abfallbehälter und Zaunanlagen 
- Vegetationsarbeiten (Sträucher, Rasenansaat) 
- Fertigstellungspflege 

 
Vergabeplattform: 
Bekanntmachung unter https://vergabe.vmstart.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?func-
tion=_Details&TenderOID=54321-Tender-19daf1508be-1f70efd95c0189f0  
 
Beschaffungsinformation: 
Frist für den Eingang der Angebote:  Mittwoch, 20.05.2026, 10:00 Uhr 
Bindefrist:     19.06.2026 
Zuschlagskriterien (je Los): 100 % Preis 
 
Abgabeform der Angebote:   elektronische oder schriftliche Einreichung 
Adresse für die Einreichung:   www.auftragsboerse.de   
 

https://vergabe.vmstart.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19daf1508be-1f70efd95c0189f0
https://vergabe.vmstart.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19daf1508be-1f70efd95c0189f0
http://www.auftragsboerse.de/
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Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang  
gebührenfrei zur Verfügung.  
 
Öffentlicher Auftraggeber:   
Stadtverwaltung Speyer (Zentrale Vergabestelle); Maximilianstraße 100; 67346 Speyer; 
Telefon: +49 6232-142787; E-Mail: vergabe@stadt-speyer.de; Fax: +49 6232-142458 
 

FB 1-110 

_______________________________________________ 
 

XIII. Energieberatung der Verbraucherzentrale; 
Im Einklang: Photovoltaik, Wärmepumpe und Elektromobilität 

 
Immer mehr Haushalte in Rheinland-Pfalz wollen unabhängiger von steigenden Energiepreisen werden 
und setzen dabei auf selbst erzeugten Solarstrom. Wer eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hat, 
kann diesen Strom nicht nur im Haushalt nutzen, sondern auch fürs Elektroauto und die Heizung. So 
wird Sonnenenergie zur vielseitigen Energiequelle für Haushaltsstrom, Mobilität und Wärme. 
 
Gerade die Kombination aus Photovoltaik, E-Auto und Wärmepumpe bietet großes Potenzial: Das 
Elektroauto kann direkt und günstig zuhause geladen werden, während die Wärmepumpe den 
Eigenverbrauch zusätzlich erhöht. Damit das effizient funktioniert, sollten d ie einzelnen Kompo-
nenten – von der PV-Anlage über die Ladeinfrastruktur bis zur Wärmepumpe – gut aufeinander 
abgestimmt und an das individuelle Nutzungsverhalten angepasst sein.  
 
Wie dieses Zusammenspiel in der Praxis gelingt und worauf es bei Planung und Nutzung ankommt, 
darüber informiert die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im Web-Seminar „Wie kommt die 
Sonne in Tank und Heizung?“ am Mittwoch, den 20. Mai, ab 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.  
 
Interessierte können sich anmelden unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp.  
 
Weitere Fragen zum Thema beantworten die Expert:innen der Verbraucherzentrale im Zuge der Ener-
gieberatung kostenfrei und unabhängig nach Terminvereinbarung an über 70 Standorten in Rheinland-
Pfalz. 
 
 
Die Energieberaterin hat am Dienstag, dem 19. Mai, von 14 bis 18.30 Uhr 
Sprechstunde in Speyer im Historischen Rathaus (Rückgebäude), Maximilianstraße 12, Sitzungs-
zimmer 4. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Anmeldung unter Tel. 06232 14-0. 
 
 
Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 
9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 
Uhr. 
 

Verbraucherzentrale RLP / FB 1-110  
_______________________________________________ 

http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp
http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp
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Bezugsnachweis:  Das Amtsblatt der Stadt Speyer für öffentliche Bekanntmachungen erscheint grundsätzlich wöchentlich freitags und ist im 
Abonnement oder als Einzelnummer beziehbar bei der  

Stadtverwaltung Speyer  zu einem Unkostenbeitrag von: 0,75 € (Jahresabo 61,00 €) 
Abteilung Hauptverwaltung je Ausgabe bei Lieferung frei Haus. 
Maximilianstraße 100 Kostenlose Abgabe an Selbstabholende und im Internet 
67346 Speyer unter der Adresse: https://www.speyer.de/de/rathaus/verwaltung/amtsblatt 

Behördenrufnummer 115 

Kennen Sie schon unser Serviceangebot der einheitlichen Behördenrufnummer 115? 
Unter der Telefonnummer 115 erhalten Sie (zum Ortstarif) zu Standardfragen wie Ansprechpartner/-in-
nen, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, erforderlichen Unterlagen, eventuellen Gebühren etc. von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des 115-Servicezentrums der MRN von Montag bis Freitag, durchgängig 
von 8:00 bis 18:00 Uhr, kompetente Auskunft. 
 

Probieren Sie es doch einfach einmal aus! 
FB 1-110 

_______________________________________________ 
 

Stadtverwaltung Speyer, 24.04.2026 
 
 

Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


